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Europäische REACH-Verordnung 
 
 
 
Nach heutigem Stand entfällt die grundsätzliche Registrierungspflicht für unsere Produkte, da  
diese keine Stoffe enthalten, die bestimmungsgemäß, d.h. unter normalen, vernünftigerweise vor-
hersehbaren Bedingungen zur Freisetzung bestimmt sind. 
 
Eine Mitteilungspflicht gemäß Artikel 7, Absatz 2 der REACH-Verordnung ergibt sich nur, wenn die 
von uns importierten elektronischen Bauteile einen gefährlichen Stoff in einer Menge von insge-
samt über einer Tonne pro Jahr enthalten und zudem eine Massekonzentration von >0,1 Massen-
prozent aufweisen und eine Freisetzung des gefährlichen, gelisteten Stoffes stattfindet.  
 
Die Informationspflicht gemäß Artikel 33 REACH-Verordnung tritt in Kraft, wenn ein Stoff in einem 
Erzeugnis von der ECHA als besonders besorgniserregend, in der Kandidatenliste und in einer 
Menge von über 0,1 Massenprozent in dem von uns importierten Erzeugnis enthalten ist. 
 
Diese vorgenannten Voraussetzungen sind nach unserem heutigen Kenntnisstand nicht gegeben. 
 
Bei weiteren Fragen stehen wir Ihnen natürlich sehr gerne zur Verfügung. 
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